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1.1 GEMEINDE

[Schutzkonzepte praktisch 2021] 5

a. Mit welchen uns anvertrauten Personen arbeiten wir? Welche Angebote gibt es in unserer Gemeinde?

b. Gibt es Zielgruppen und/ oder Personen mit besonderem Schutzbedarf?

» Welche Risiken können daraus entstehen?

» Zukünftige Maßnahmen zur Abwendung:

» Bis wann muss das behoben sein?

» Wer ist dafür verantwortlich?

» Zur Vorlage am:

JA NEIN

Kinder unter 3 Jahren

Kinder mit erhöhtem Pflegebedarf

Kinder/ Jugendliche mit Behinde-
rungen

Erwachsene mit Behinderungen

Kinder und Jugendliche mit Flucht-
erfahrung

Seelsorge

Beratung

hilfebedürftige Menschen

JA NEIN

Krabbelgruppen

Kinderkirche

Kinderbibelwoche

Kinder-/ Jugendchor

Kinder-/ Jugendorchester

Jugendkirche

Konfirmand*innengruppen

Hausaufgabenhilfe

Kinder-/ Jugendpatenschaften

Kindergruppen

Jugendgruppen

Kinderfreizeiten

JA NEIN

Jugendfreizeiten

Offene Arbeit

Projekte

Finden Übernachtungen statt?

Sind Wohn- oder Transportsituationen
vorhanden?
Anvertraute Menschen in der Seelsorge/
Beratung

Anvertraute Menschen in der Pflege

Anvertraute Menschen in Fahrdiensten
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1.2 RÄUMLICHKEITEN

6 [Schutzkonzepte praktisch 2021]

a.Welche Räumlichkeiten nutzen wir/ stehen uns zur Verfügung?

b.Räumliche Gegebenheiten/ Innenräume

JA NEIN

Gibt es abgelegene, nicht einsehbare Bereiche (auch Keller und Dachböden)?

Gibt es Räumlichkeiten, in die sich die Nutzer*innen bewusst zurückziehen können?

Werden die oben genannten Räume zwischendurch „kontrolliert"?

Können alle Mitarbeitende alle Räume nutzen?

Gibt es Personen, die regelmäßig Zutritt in die Institution haben und sich dort unbeaufsichtigt aufhalten (z.B.
Handwerker*innen,externe Hausmeister*innen,externe Reinigungskräfte,Nachbarn etc.)?

Werden Besucher*innen, die nicht bekannt sind, direkt angesprochen und z.B. nach dem Grund ihres
Aufenthaltes gefragt?

Gibt es Personen, die Räume gemietet haben und daher regelmäßig Zutritt in die Institution haben und sich
dort unbeaufsichtigt aufhalten (z.B. selbständige Krabbelgruppen, Musikgarten, o.ä.)? Soll von diesen die
Einhaltung von Schutzkonzepten gefordert werden? Braucht es dann Zusätze zum Mietvertrage (siehe EkiR
Seite)?

Gemeindehaus

Jugendhaus

Kirche

Pfarrhaus

Alten- oder Pflegeheime, Krankenhäuser

Büro- oder Beratungsräume
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[Schutzkonzepte praktisch 2021] 7

c.Außenbereich

» Welche Risiken können daraus entstehen?

» Zukünftige Maßnahmen zur Abwendung:

» Wer ist dafür verantwortlich? » Bis wann muss das behoben sein?

» Zur Vorlage am:

JA NEIN

Gibt es abgelegene, nicht einsehbare Bereiche auf dem Grundstück?

Ist das Grundstück von außen einsehbar?

Ist das Grundstück unproblematisch betretbar?

Gibt es Personen, die regelmäßig Zutritt zumGrundstück haben und sich dort unbeaufsichtigt aufhal-ten
(z. B. Handwerker*innen, externe Hausmeister*innen,externe Reinigungskräfte,Nachbarn etc.)?

Werden Besucher*innen, die nicht bekannt sind, direkt angesprochen und z.B. nach dem Grund ihres
Aufenthaltes gefragt?
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1.3 PERSONALVERANTWORTUNG / STRUKTUREN

8 [Schutzkonzepte praktisch 2021]

JA NEIN

Gibt es ein Leitbild zum Schutz vor sexualisierter Gewalt?

Haben wir ein Schutzkonzept?

Wird das Thema Prävention in Bewerbungsverfahren aufgegriffen?

Gibt es Erstgespräche mit interessierten potenziellen Ehrenamtlichen? Wird dabei das Thema „Schutz vor
sexualisierter Gewalt" aufgenommen?

Gibt es Selbstverpflichtungserklärungen für ehrenamtlich und beruflich Mitarbeitende?

Werden erweiterte Führungszeugnisse regelmäßig von ehrenamtlich und beruflich Mitarbeitenden neu
eingefordert?

Gibt es Fortbildungen für Leitungspersonen (Pfarrer*innen oder Mitarbeitende mit Personalverantwor-tung
(z.B.Presbyter*innen)) zum Thema „Schutz vor sexualisierter Gewalt"?

Gibt es Fortbildungen für beruflich Mitarbeitende zum Thema „Schutz vor sexualisierterGewalt"?

Gibt es Fortbildungen für ehrenamtlichMitarbeitende zum Thema „Schutz vor sexualisierterGewalt"?

Steht in den Institutionen/ in allen Bereichen entsprechendes Informationsmaterial und Fachliteratur zur
Verfügung?

Sind Zuständigkeiten und informelle Strukturen verlässlich und klar geregelt?

Sind nicht-pädagogischeMitarbeitende oder Aushilfen über bestehende Regeln informiert?

Gibt es konkrete Vereinbarungen, was im pädagogischen und pastoralen Umgang erlaubt ist und was
nicht (Umgang mit Nähe und Distanz)?

übernimmt die Leitung ihreVerantwortung? Interveniert sie,wenn sie über Fehverhalten informiert wird?

Hat der Schutz von Kindern, Jugendlichen und Schutzbefohlenen Priorität vor der Fürsorge gegenüber
Mitarbeitenden?

Gibt es Regelungen zu Themen wie z. B. Privatkontakte,Geschenke u. ä.?

Gibt es ein verbindliches und verlässliches Beschwerdemanagement?

Gibt es Social-Media-Guidelines?

Gibt es eine offene Kommunikations- und Feedback-Kultur?

Werden neue Mitarbeitende bevorzugt aus den „eigenen Reihen" eingestellt?

Gibt es eine Regelung zum Umgang mit Gerüchten?
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[Schutzkonzepte praktisch 2021] 9

» Welche Risiken können daraus entstehen? 1

» Zukünftige Maßnahmen zur Abwendung: 2

» Wer ist dafür verantwortlich? 3 » Bis wann muss das behoben sein? 4

» Zur Vorlage am: 5

1 Beispiel: Gibt es Fortbildungen für ehrenamtlich Mitarbeitende zum Thema „Schutz vor sexualisierter Gewalt"? Antwort: Nein a) Mitarbeitende sind nicht
sensibilisiert für das Thema und erkennen Grenzüberschreitungen und/ oder Übergriffe nicht. b) Mitarbeitende sind überfordert, wenn sie daraufhin
angesprochen werden. c) Mitarbeitende wissen z.B. nicht, an wen sie sich wenden können.

2 Zukünftige Maßnahmen zur Abwendung:Schulungsangebote organisieren.

3 Wer ist verantwortlich:Eine konkrete Person benennen.

4 Bis wannmuss das behoben sein: Zeitraum festlegen.

5 Termin zur Vorlage:Konkreten Termin benennen.
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1.4 KONZEPT

10 [Schutzkonzepte praktisch 2021]

JA NEIN

Hat die Einrichtung ein klarespädagogisches Konzept für die Arbeit mit Kindern,Jugendlichen und/ oder
Schutzbefohlenen?

Gibt es konkrete Handlungsanweisungen für Mitarbeitende,was im pädagogischen Umgang erlaubt ist und
was nicht?

Dürfen Schutzbefohlene mit nach Hause genommen werden?

Gibt es Bevorzugungen oder Benachteiligungen von einzelnen Kindern,Jugendlichen oder
Schutzbefohlenen durch Mitarbeitende?

Gibt es eine Regelung zum Umgang mit Geheimnissen?

Wird sexualisierte Sprache toleriert?

Wird jede Art von Kleidung bei den Mitarbeitenden toleriert?

Ist die Privatsphäre der Kinder, Jugendlichen und/ oder Schutzbefohlenen sowie der Mitarbeitenden
definiert?

Dürfen Räume abgeschlossen werden, wenn Personen sich darin befinden?

Gibt es ein sexualpädagogisches Konzept?

» Welche Risiken können daraus entstehen?

» Zukünftige Maßnahmen zur Abwendung:

» Wer ist dafür verantwortlich? » Biswann muss das behoben sein?

» Zur Vorlage am:
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[Schutzkonzepte praktisch 2021] 11

1.5 ZUGÄNGLICHKEIT DER INFORMATIONEN

JA NEIN

Kinder, Jugendliche und Sorgeberechtigte werden über Maßnahmen des Kindesschutzes informiert.

An der Erstellung und Weiterführung des Schutzkonzeptes sind oben genannte Gruppen beteiligt.

Eine Beschwerdemöglichkeit für alle relevanten Beteiligten ist vorhanden.

Haben alle beteiligten Personen (Mitarbeitende, Kinder, Jugendliche, Sorgeberechtigte, Schutzbefohlene)
Zugang zu den nötigen Informationen (Regelwerk,Beschwerdemöglichkeiten etc.)?

Sind die Informationen für alle verständlich (Übersetzungen, leichte Sprache, geschlechtssensibel etc.)?

Gibt es einen Interventionsplan (Notfallplan, Handlungskette), in dem für einen Verdachtsfall die Aufgaben
und das Handeln konkret geklärt sind?

Gibt es vertraute, unabhängige, interne bzw. externe Ansprechpersonen, die im altersgerechten Umgang
geübt sind?

» Welche Risiken können daraus entstehen?

» ZukünftigeMaßnahmen zur Abwendung:

» Wer ist dafür verantwortlich? » Biswannmussdas behoben sein?

» Zur Vorlage am:
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1.6 ANDERE
RISIKEN

12 [Schutzkonzepte praktisch 2021]

» In unserer Institution, von meinem Blickfeld aus, gibt es Risiken in weiteren Bereichen:

» Zukünftige Maßnahmen zur Abwendung:

» Wer ist dafür verantwortlich? » Bis wann muss das behoben sein?

» Zur Vorlage am:
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Selbstverpflichtungserklärung
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Übersicht Tätigkeit, erweitertes Führungszeugnis und 
Schulung

Übersicht Tätigkeit, erweitertes Führungszeugnis und Schulung
Welche Präventionsveranstaltung muss abhängig von der Tätigkeit besucht werden?
Und wer bietet diese an? Anmeldung über www.ekv-praeventionsschulung.de

Leitungsgremien
Tätigkeit Erweitertes

Führungszeugnis
Modul Wer schult?

Presbyter*innen Ja Basis + Leitung Ev. Beratungsstelle
Ausschussmitglieder Ja Basis + Leitung Ev. Beratungsstelle
Synodalbeauftragte Ja Basis + Leitung Ev. Beratungsstelle
Kreissynodalvorstand Ja Basis + Leitung Ev. Beratungsstelle
Vorstände von Verbänden
und ggf. Vereinen

Ja Basis + Leitung Ev. Beratungsstelle

Gottesdienst
Tätigkeit Erweitertes

Führungszeugnis
Modul Wer schult?

Predigt- und
Gottesdienstkreise

ja Basis Ev. Beratungsstelle

Prädikant*innen ja Basis Ev. Beratungsstelle
Lektor*innendienst ja Basis Ev. Beratungsstelle
Verantwortliche für
Gottesdienste mit Kindern
und Jugendlichen

ja Basis Ev. Beratungsstelle/
Ev. Jugendreferat

Kirchenmusik
Tätigkeit Erweitertes

Führungszeugnis
Modul Wer schult?

Leitung und Mitarbeitende
von Kantoreien

ja Basis Ev. Beratungsstelle

Teilnehmende in
Kantoreien

nein nein

Leitung und Mitarbeitende
von Instrumentalkreisen

ja Basis Ev. Beratungsstelle/
Wenn Zielgruppe
U27 Jugendreferat

Teilnehmende an
Instrumentalkreisen

nein nein

Leitung und Mitarbeitende
von Chören

ja Basis Ev. Beratungsstelle
/ Wenn Zielgruppe
U27 Jugendreferat

Teilnehmende an Chören nein nein
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Jugendarbeit
Tätigkeit Erweitertes

Führungszeugnis
Modul Wer schult?

Mitarbeitende in der
Kinder- und Jugendarbeit
(Gruppen, Projekte und
Freizeiten)

ja Basis Jugendreferat

Leitende von Freizeiten ja Basis und
Intensiv

Jugendreferat

Leitende von
Jugendgruppen

ja Basis und
Intensiv

Jugendreferat

Mitarbeitende in der
Kinder- und Jugendarbeit
(kurzfristiger Kontakt max.
1 Tag)

ja nein

Mitarbeitende in der
offenen Jugendarbeit /
Jugendfreizeiteinrichtungen

ja Basis Jugendreferat

Tätigkeiten ohne
Teilnehmendenkontakt
(z.B. Kulissenbau,
Flyererstellung, Küche …)

nein,
nur Selbst-
verpflichtungs-
erklärung

nein

Gremien in der
Jugendarbeit

ja ggf. Basis und/
oder Leitung

Jugendreferat

Mitarbeitende in der
Offenen Tür - Arbeit

ja Basis und
Intensiv

Jugendreferat

Konfirmand*innenarbeit
Tätigkeit Erweitertes

Führungszeugnis
Modul Wer schult?

Leitung von
Konfirmand*innengruppen

ja Basis und
Intensiv

Jugendreferat,
Ev.
Beratungsstelle
bei Pfarrpersonen

Mitarbeitende in der
Konfirmand*innenarbeit
(Gruppe und Freizeiten)

ja Basis Jugendreferat

Leitung von
Konfirmand*innenfreizeiten

ja Basis und
Intensiv

Jugendreferat

Mitarbeitende in der
Konfirmand*innenarbeit
(kurzfristiger Kontakt max.
1 Tag)

ja nein
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Arbeit mit Kindern in kirchlichen Kontexten
Tätigkeit Erweitertes

Führungszeugnis
Modul Wer schult?

Leitung von
Kindergruppen

ja Basis Jugendreferat

Mitarbeitende in
Kindergruppen

ja Basis Jugendreferat

Mitarbeitende bei
Kinderfreizeiten

ja Basis Jugendreferat

Leitung von
Kinderfreizeiten

ja Basis und
Intensiv

Jugendreferat

Mitarbeitende bei
Projekten mit Kindern (z.
B. Eltern, beim
Gemeindefest,
Ferienaktionen …)

ja Basis Jugendreferat

Mitarbeitende im
Kindergottesdienst

ja Basis Jugendreferat

Kindertageseinrichtungen, Familienzentren und
Ganztagsbetreuung für Schulkinder

Tätigkeit Erweitertes
Führungszeugnis

Modul Wer schult?

Vorlese-Tätigkeit in
Kindertageseinrichtungen,
Familienzentren und
Ganztagsbetreuung

ja Basis Ev. Beratungsstelle

Mitarbeitende in
Kindertageseinrichtungen

ja Basis und
Intensiv

Ev. Beratungsstelle

Mitarbeitende in
Familienzentren

ja Basis und
Intensiv

Ev. Beratungsstelle

Mitarbeitende in der
Ganztagsbetreuung für
Schulkinder

ja Basis und
Intensiv

Ev. Beratungsstelle

Familienbildungsstätten
Tätigkeit Erweitertes

Führungszeugnis
Modul Wer schult?

Mitarbeitende in
Familienbildungsstätten

ja Basis und
Intensiv

Ev. Beratungsstelle

Freiberufliche
Referent*innen in
Familienbildungsstätten

ja Basis Ev. Beratungsstelle

Erwachsenenbildung
Tätigkeit Erweitertes

Führungszeugnis
Modul Wer schult?

Mitarbeitende in der
Erwachsenenbildung

ja Basis Ev. Beratungsstelle

Mitarbeitende in der ja Basis Ev. Beratungsstelle
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Senior*innenarbeit

Diakonisch-seelsorgerischer Bereich
Tätigkeit Erweitertes

Führungszeugnis
Modul Wer schult?

Prädikant*innen ja Basis Ev. Beratungsstelle
Besuchsdienst ja Basis Ev. Beratungsstelle
Altenheim / Pflegeheim ja Basis Ev. Beratungsstelle
Erzieherische Hilfen (Bsp.
Freizeiten, Ausflüge,
Patenschaften)

ja Basis und
Intensiv

Ev. Beratungsstelle

Betreuungen und
Vormundschaften

ja Basis und
Intensiv

Ev. Beratungsstelle

Eingliederungshilfe /
Angebote für Menschen mit
Behinderungen …

ja Basis und
Intensiv

Ev. Beratungsstelle

Telefonseelsorge und
Chatseelsorge

ja Basis Ev. Beratungsstelle

Andere Seelsorgebereiche ja Basis Ev. Beratungsstelle
Migrations- und
Flüchtlingsarbeit

ja Basis Ev. Beratungsstelle

Ökumenische
Krankenhaushilfe

ja Basis Ev. Beratungsstelle

Hospizbewegung /
Hospizdienste

ja Basis Ev. Beratungsstelle

Straffälligenhilfe ja Basis Ev. Beratungsstelle
Wohnungslosenhilfe ja Basis Ev. Beratungsstelle
Büchereiarbeit ja Basis Ev. Beratungsstelle
Gesprächskreise ja Basis Ev. Beratungsstelle
Leitung von
Selbsthilfegruppen

ja Basis Ev. Beratungsstelle

Frauengruppen und Männergruppen
Tätigkeit Erweitertes

Führungszeugnis
Modul Wer schult?

Leitung biblischer &
liturgischer Arbeitskreise

ja Basis Ev. Beratungsstelle

Leitung Frauenhilfe ja Basis Ev. Beratungsstelle
Mitarbeitende in der
Frauenhilfe

ja Basis Ev. Beratungsstelle

Leitung Männerarbeit ja Basis Ev. Beratungsstelle
Mitarbeitende in der
Männerarbeit

ja Basis Ev. Beratungsstelle

Öffentlichkeitsarbeit
Tätigkeit Erweitertes

Führungszeugnis
Modul Wer schult?

Redaktionsgruppe
Gemeindebrief

nein Ev. Beratungsstelle
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Gemeindebriefausträger*innen nein Ev. Beratungsstelle

Beauftragte für
Pressekontakte, Internet,
Homepage, Social Media

nein Ev. Beratungsstelle

Allgemeine Gemeindearbeit
Tätigkeit Erweitertes

Führungszeugnis
Modul Wer schult?

Leitung gemeindlicher
Gruppen

ja Basis Ev. Beratungsstelle

Leitung Haus- und
Bibelkreise

ja Basis Ev. Beratungsstelle

Besuchsdienst ja Basis Ev. Beratungsstelle
Mitarbeitende bei Festen
ohne oder mit indirektem
Teilnehmendenkontakt

ja Basis Ev. Beratungsstelle

Mitarbeit bei handwerklichen
Tätigkeiten ohne oder mit
indirektem
Teilnehmendenkontakt

nein Basis Ev. Beratungsstelle

Leitung von Initiativen &
Aktionsgruppen
(Partnerschaften, …)

ja Basis Ev. Beratungsstelle

Leitung von
Partnerschaftsreisen

ja Basis und
Intensiv

Ev. Beratungsstelle

Mitarbeit in Gruppe
Kirchenasyl

ja Basis Ev. Beratungsstelle

Betreuung von Menschen im
Kirchenasyl

ja Basis und
Intensiv

Ev. Beratungsstelle

Ehrenamtliche Mitarbeit in
gemeinde- oder
kirchenkreiseigenem
Tagungs-, Übernachtungs-
oder Bildungshaus

ja Basis Ev. Beratungsstelle

Ehrenamtliche
Synodalbeauftragte

ja Basis Ev. Beratungsstelle
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Ursachen und Umgang mit falschen Beschuldigungen

Eine Vermutung, die eindeutig als falsch 
bezeichnet werden kann, kann unter-
schiedliche Ursachen haben: 

•	 Eine Person wurde bewusst durch eine andere 
Person falsch beschuldigt, um dieser zu scha-
den. Handelt es sich bei der Person, die falsch 
beschuldigt hat, um Kinder oder Jugendliche, 
so besteht hier die Pflicht, die Situation und 
die daraus resultierenden Folgen mit den 
betroffenen Kindern oder Jugendlichen zu be-
arbeiten und ein Problembewusstsein zu ent-
wickeln. Handelt es sich um eine erwachsene 
Person, kommen u. a. strafrechtliche Maßnah-
men in Betracht. 

•	 Es können auch Äußerungen und/oder Be-
obachtungen falsch interpretiert worden sein. 
Diese Fehlinterpretationen müssen transpa-
rent und unmissverständlich aufgeklärt wer-
den. 

Zu einer Rehabilitierungsstrategie gehören: 

•	 Sensibilisierung aller Beteiligten für die Folgen 
von Falschbeschuldigungen für die betroffe-
nen Personen und die Organisation.  

•	 Unterstützungsmaßnahmen zur Wiederein-
gliederung der zu Unrecht Beschuldigten am 
Arbeitsplatz. 

•	 Bereitstellung eines angemessenen anderen 
Arbeitsplatzes für den Fall, dass die Wieder-
eingliederung an demselben Arbeitsplatz 
nicht möglich ist oder die Mitarbeitenden das 
wünschen. 

•	 Erkennen der Motivlage und des dahinter 
liegenden Bedürfnisses der Beteiligten, die 
die Falschbeschuldigung erhoben haben. Er-
kennen und Einordnung der Fehlinterpretatio-
nen im Meldungsfall ohne Sanktionierung der 
meldenden Person. 

•	 Klarstellung, dass es sich um Fehlinterpretatio-
nen gehandelt hat, gegenüber dem Kreis der 
Personen, die von der Falschbeschuldigung 
erfahren haben. Bei allen Vermutungsäußerun-
gen, die nicht aufzuklären sind, weil Aussage 
gegen Aussage steht, müssen Rehabilitie-
rungsmaßnahmen greifen. 
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Verdachtsstufen

Verdachtsstufen

Verdachtsstufen Beschreibung Beispiel Vorgehen
Unbegründeter
Verdacht

Die
Verdachtsmomente
ließen sich durch
überprüfbare
Erklärungen
zweifelsfrei als
unbegründet
ausschließen.

Die Äußerungen des
Kindes oder der
meldenden Person
sind missverstanden
worden. Sie bezogen
sich eindeutig auf eine
Situation ohne
Grenzüberschreitung.

Die Dokumentation ist zu
vernichten.

Vager Verdacht Es gibt
Verdachtsmomente,
die (auch) an
sexuellen
Missbrauch denken
lassen.

Sexualisiertes
Verhalten,
Distanzlosigkeit,
verbale Äußerungen,
die missbräuchlich
gedeutet werden
können, weitere
Anhaltspunkte, die
einen
Anfangsverdacht
begründen könnten.

Es sind weitere Maßnahmen
zur Abklärung und
Einschätzung notwendig, aber
keine eigenen Ermittlungen!
Kontakt zur Vertrauensperson
oder der Ansprechstelle, wenn
Verdacht sich gegen kirchlich
Mitarbeitende richtet. Das
Ergebnis ist sorgfältig zu
dokumentieren.

Begründeter
Verdacht

Die vorliegenden
Verdachtsmomente
sind erheblich und
plausibel.

Ein vierjähriges Kind
berichtet detailliert
von sexuellen
Handlungen eines
Erwachsenen.

Bewertung der vorliegenden
Informationen.
Vertrauensperson und
Meldestelle informieren,
wenn sich Verdacht gegen
kirchliche Mitarbeitende
richtet. Bei Minderjährigen
insoweit erfahrene Fachkraft
hinzuziehen.
Interventionsteam berät über
geeignete Maßnahmen.
Meldepflicht! Das Ergebnis ist
sorgfältig zu dokumentieren.

Erhärteter oder
erwiesener
Verdacht

Es gibt direkte oder
sehr stark indirekte
Beweismittel.

Täter*in wurde direkt
bei sexuellen
Handlungen
beobachtet oder hat
diese selbst
eingeräumt. Fotos und
Videos sexueller
Handlungen zeigen
sexuelles Wissen und
sexualisiertes
Verhalten, das nur
durch alters-
unangemessene
Erfahrungen
entstanden sein kann.

Vertrauensperson &
Meldestelle informieren,
wenn Verdacht gegen
kirchliche Mitarbeitende
besteht.
Interventionsteam berät über
geeignete Maßnahmen.
Bei Minderjährigen wird eine
InsoFa hinzugezogen.
Informationsgespräch mit den
Eltern (Psb), wenn eine
andere Person aus dem
sozialen Umfeld verdächtigt
wird.
Meldepflicht!
Ggf. Strafanzeige
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Vertrauenspersonen für die Kölner Kirchenkreise und den 
EKV Köln und Region

Name (Funktion) Funktion Telefonnummer E-Mail

Kirchenkreis Köln-Linksrheinisch, Region Köln-Nord

Cedric Schumann Vertrauensperson 02271 5880393 cedric.schumann@ekir.de

Kirchenkreis Köln-Linksrheinisch, Region Köln-Mitte

Siggi Schneider 
(Jugendreferentin)

Vertrauensperson, 
Insofa

01520 4740266 siggi.schneider.1@ekir.de

Stefan Jansen-Haß 
(Pfarrer)

Vertrauensperson 0177 5358751 stefan.jansen-hass@ekir.de

Kirchenkreis Köln-Linksrheinisch, Region Köln-Süd 

Siggi Schneider 
(Jugendreferentin)

Vertrauensperson 01520 4740266 siggi.schneider.1@ekir.de

Stefan Jansen-Haß 
(Pfarrer)

Vetrauensperson 0177 5358751 stefan.jansen-hass@ekir.de

Kirchenkreis Köln-Rechtsrheinisch

Astrid Krall-Packbier 
(Pfarrerin)

Vertrauensperson 0178 8705533 astrid.krall-packbier.1@ekir.de

Imke Schreiber Vertrauensperson 0177 7203777 imke.schreiber@ekir.de

Jörn Ruchmann 
(Jugendreferent)

Vertrauensperson 01520 3384237 joern.ruchmann@ekir.de

Ev. Kirchenverband Köln und Region

Imke Schreiber Vertrauensperson 0177 7203777 imke.schreiber@ekir.de

Jörn Ruchmann 
(Jugendreferent)

Vertrauensperson 01520 3384237 joern.ruchmann@ekir.de

Die Vertrauenspersonen sind Teil des Interventionsteams. Stand 5/2026
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